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BGH 5 StR 366/21 - Beschluss vom 4. Februar 2022 (LG Chemnitz)

Anforderungen an die Begriindung einer Pflichtverteidigerwechsels aufgrund eines zerstérten
Vertrauensverhiltnisses.

§ 143a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 StPO

Leitsatz des Bearbeiters

GemaR § 143a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 StPO ist die Bestellung des Pflichtverteidigers aufzuheben und ein neuer
Pflichtverteidiger zu bestellen, wenn das Vertrauensverhiltnis zwischen Verteidiger und Beschuldigtem
endgiiltig zerstort ist oder aus einem sonstigen Grund keine angemessene Verteidigung des Beschuldigten
gewidhrleistet ist. Ob dies der Fall ist, beurteilt sich vom Standpunkt eines verniinftigen und verstandigen
Beschuldigten und muss vom Antragsteller substantiiert dargelegt werden; die behauptete Zerstérung des
Vertrauensverhéltnisses muss mit konkreten Tatsachen belegt werden, so dass pauschale, nicht ndher
belegbare Vorwiirfe einen Pflichtverteidigerwechsel nicht rechtfertigen.

Entscheidungstenor

Die Antrage auf Beiordnung von Rechtsanwéltin K. anstelle des bisherigen Pflichtverteidigers Rechtsanwalt H.
werden zurlickgewiesen.

Griinde

Das Landgericht Chemnitz hat den Angeklagten mit Urteil vom 31. Marz 2021 wegen Handeltreibens mit
Betaubungsmitteln in nicht geringer Menge in funf Fallen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt und
Einziehungsentscheidungen getroffen. Gegen das Urteil hat die Staatsanwaltschaft am 7. April 2021 Revision eingelegt
und diese nach Urteilszustellung am 9. Juni 2021 am 6. Juli 2021 begriindet.

Mit an den Senat gerichtetem Schreiben vom 30. Dezember 2021 hat Rechtsanwaéltin K. beantragt, sie anstelle des
bisherigen Pflichtverteidigers fir die Revisionshauptverhandlung als Pflichtverteidigerin zu bestellen. Der Angeklagte
fuhle sich vom bisherigen Pflichtverteidiger nicht mehr gut beraten und klage Uber dessen Abwesenheit. Das
Vertrauensverhdltnis - so die Rechtsanwaltin - sei unwiderruflich zerrittet. Daraufhin hat Rechtsanwalt H. einem
Pflichtverteidigerwechsel zugestimmt und zugleich beantragt, ihn zu entpflichten und die Pflichtverteidigung auf
Rechtsanwaltin K. zu Gbertragen.

2 Die Antrage bleiben in der Sache ohne Erfolg.

Insbesondere ist ein Pflichtverteidigerwechsel nicht gemaR § 143a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 StPO geboten. Danach ist die
Bestellung des Pflichtverteidigers aufzuheben und ein neuer Pflichtverteidiger zu bestellen, wenn das

Vertrauensverhaltnis zwischen Verteidiger und Beschuldigtem endglltig zerstért ist oder aus einem sonstigen Grund

keine angemessene Verteidigung des Beschuldigten gewahrleistet ist. Hier besteht kein Anlass fir die Annahme, das

Vertrauensverhaltnis zwischen dem Pflichtverteidiger und dem Angeklagten sei endgliltig zerstért. Ob dies der Fall ist,

beurteilt sich vom Standpunkt eines verniinftigen und verstdndigen Beschuldigten und muss vom Antragsteller

substantiiert dargelegt werden; die behauptete Zerstérung des Vertrauensverhaltnisses muss mit konkreten Tatsachen

belegt werden, so dass pauschale, nicht naher belegbare Vorwirfe einen Pflichtverteidigerwechsel nicht rechtfertigen

(BGH, Beschlisse vom 26. Februar 2020 - StB 4/20; vom 16. Februar 2021 - 3 StR 424/20; Meyer-Gofiner/Schmitt,
StPO, 64. Aufl, § 143a Rn. 21 f.; KK-StPO/Willnow, 8. Aufl., § 143 Rn. 5). Diesen MaRstében geniigt das Vorbringen
des Angeklagten nicht. Es wird weder dargelegt, aufgrund welcher Umstande sich der Angeklagte nicht mehr gut beraten

fuhlt, noch wird konkretisiert, bei welchen Gelegenheiten der Pflichtverteidiger abwesend und aus welchen Grinden

seine Anwesenheit jeweils geboten war, so dass die Annahme einer endguiltigen Zerstérung des Vertrauensverhéltnisses

nicht gerechtfertigt ist.

Auch ein konsensualer, zeit- und kostenaufwandsneutraler Pflichtverteidigerwechsel kommt mangels Vorliegens der
Voraussetzungen nicht in Betracht.

11



	Rechtsprechung (hrr-strafrecht.de)
	BGH 5 StR 366/21 - Beschluss vom 4. Februar 2022 (LG Chemnitz)
	Anforderungen an die Begründung einer Pflichtverteidigerwechsels aufgrund eines zerstörten Vertrauensverhältnisses.   § 143a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 StPO
	Leitsatz des Bearbeiters
	Gemäß § 143a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 StPO ist die Bestellung des Pflichtverteidigers aufzuheben und ein neuer Pflichtverteidiger zu bestellen, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Verteidiger und Beschuldigtem endgültig zerstört ist oder aus einem sonstigen Grund keine angemessene Verteidigung des Beschuldigten gewährleistet ist. Ob dies der Fall ist, beurteilt sich vom Standpunkt eines vernünftigen und verständigen Beschuldigten und muss vom Antragsteller substantiiert dargelegt werden; die behauptete Zerstörung des Vertrauensverhältnisses muss mit konkreten Tatsachen belegt werden, so dass pauschale, nicht näher belegbare Vorwürfe einen Pflichtverteidigerwechsel nicht rechtfertigen.
	Entscheidungstenor
	Gründe



